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Ordnung 
zur Änderung von Bachelorprüfungsordnungen 

des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften 
der Hochschule Niederrhein 

 
Vom 18. Dezember 2019 

 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung des Artikels 1 des Hochschulzukunftsgesetzes vom 
16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Juli 2019 (GV. NRW. 
S. 377), hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Hochschule 
Niederrhein die folgende Änderungsordnung erlassen: 
 
 

Artikel I 
 

Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft an der Hochschule Niederrhein 
vom 29. August 2017 (Amtl. Bek. HN 55/2017), zuletzt geändert durch Ordnung vom 6. März 2019 
(Amtl. Bek. HN 7/2019), wird wie folgt geändert: 

§ 33 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„(2) Auf Studierende, die ihr Studium im Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft vor dem 
Wintersemester 2017/2018 aufgenommen haben, findet die Prüfungsordnung für die 
Bachelorstudiengänge Betriebswirtschaft, Steuern und Wirtschaftsprüfung und Wirtschaftsinformatik 
an der Hochschule Niederrhein vom 21. März 2012 (Amtl. Bek. HN 2/2012), zuletzt geändert durch 
Ordnung vom 7. Dezember 2016 (Amtl. Bek. HN 53/2016), weiterhin Anwendung, jedoch 

- für Studierende des Vollzeit-Studienganges nicht länger als bis zum 31. August 2021 und 
- für Studierende des dualen Studienganges nicht länger als bis zum 31. August 2022. 

Nach Ablauf der jeweiligen Übergangsfrist gilt nur noch diese Prüfungsordnung.“ 

 
 

Artikel II 
 

Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Steuern und Wirtschaftsprüfung an der Hochschule 
Niederrhein vom 29. August 2017 (Amtl. Bek. HN 58/2017), zuletzt geändert durch Ordnung vom 12. 
Dezember 2018 (Amtl. Bek. HN 58/2018), wird wie folgt geändert: 

§ 33 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„(2) Auf Studierende, die ihr Studium im Bachelorstudiengang Steuern und Wirtschaftsprüfung vor 
dem Wintersemester 2017/2018 aufgenommen haben, findet die Prüfungsordnung für die 
Bachelorstudiengänge Betriebswirtschaft, Steuern und Wirtschaftsprüfung und Wirtschaftsinformatik 
an der Hochschule Niederrhein vom 21. März 2012 (Amtl. Bek. HN 2/2012), zuletzt geändert durch 
Ordnung vom 7. Dezember 2016 (Amtl. Bek. HN 53/2016), weiterhin Anwendung, jedoch 

- für Studierende des Vollzeit-Studienganges nicht länger als bis zum 31. August 2021 und 
- für Studierende des dualen Studienganges nicht länger als bis zum 31. August 2022. 

Nach Ablauf der jeweiligen Übergangsfrist gilt nur noch diese Prüfungsordnung.“ 
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Artikel III 

 
Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik an der Hochschule 
Niederrhein vom 29. August 2017 (Amtl. Bek. HN 59/2017), zuletzt geändert durch Ordnung vom 12. 
Dezember 2018 (Amtl. Bek. HN 58/2018), wird wie folgt geändert: 

§ 33 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„(2) Auf Studierende, die ihr Studium im Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik vor dem 
Wintersemester 2017/2018 aufgenommen haben, findet die Prüfungsordnung für die 
Bachelorstudiengänge Betriebswirtschaft, Steuern und Wirtschaftsprüfung und Wirtschaftsinformatik 
an der Hochschule Niederrhein vom 21. März 2012 (Amtl. Bek. HN 2/2012), zuletzt geändert durch 
Ordnung vom 7. Dezember 2016 (Amtl. Bek. HN 53/2016), weiterhin Anwendung, jedoch 

- für Studierende des Vollzeit-Studienganges nicht länger als bis zum 31. August 2021 und 
- für Studierende des dualen Studienganges nicht länger als bis zum 31. August 2022. 

Nach Ablauf der jeweiligen Übergangsfrist gilt nur noch diese Prüfungsordnung.“ 
 
 

Artikel IV 
 

Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Hochschule Niederrhein (Amtl. Bek. HN) in Kraft. 
 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrates des Fachbereichs 
Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Niederrhein vom 21. Oktober 2019 und der Feststellung der 
Rechtmäßigkeit durch das Präsidium der Hochschule Niederrhein vom 3. Dezember 2019.  
 
Mönchengladbach, den 18. Dezember 2019 
 
 
 
 
 
 
 

Der Dekan 
des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften 

der Hochschule Niederrhein 
Prof. Dr. rer. nat. Siegfried Kirsch 
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